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 Veröffentlicht am 24.11.1988

Norm

StPO nF §295 Abs2

Rechtssatz

Die Zustimmung, an Stelle einer bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe eine unbedingte Geldstrafe zu verhängen,

muß durch eine ausdrückliche, unmißverständliche Erklärung des Angeklagten erteilt werden.
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